
 

Besondere Anlagebedingungen 

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 16. April 2026  
 
Die Deka Investment GmbH („Gesellschaft“) ändert mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit 
Wirkung zum 16. April 2026 die Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“) der Wertpapierindex-Sondervermögen der Gesellschaft auf-
grund des Gesetzes zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf 
Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinter-
legungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im 
Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des 
Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz). 
Mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz wird u.a. die Richtlinie (EU) 2024/927 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 
2024 zur Änderung der Richtlinien 2011/61/EU (AIFM) und 2009/65/EG (OGAW) im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquidi-
tätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kre-
ditvergabe durch alternative Investmentfonds in nationales Recht umgesetzt. Ein Schwerpunkt dieser Umsetzungsinitiative, ist die ver-
pflichtende Auswahl von grundsätzlich zwei Liquiditätsmanagementinstrumenten („Liquiditätsmanagementtools“ (LMTs)) für jedes offene 
Investmentvermögen. 
Die Gesellschaft ist demnach verpflichtet, geeignete Liquiditätsmanagementinstrumente für jeden ihrer Fonds auszuwählen. Die hierfür 
notwendigen Voraussetzungen werden in den AAB festgelegt. Die mindestens zwei verpflichtend auszuwählenden LMTs je Fonds werden 
in den Besonderen Anlagebedingungen (BAB) genannt. 
 
In § 18 „Abspaltung illiquider Anlagen“ und § 19 „Liquiditätsmanagementinstrumente“ neu in die AAB aufgenommen, die nachfolgende 
Nummerierungen verschieben sich entsprechend. Neben der bereits bestehenden Möglichkeit der Aussetzung der Anteilrücknahme, 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wird mit § 18 AAB die Möglichkeit der Abspaltung illiquider Anlagen (sog. Side Pockets) eingeführt. 
In § 19 AAB werden die weiteren LMTs, wie die Rücknahmebeschränkung, die Verlängerung von Rückgabefrist, die Rückgabegebühr, das 
Swing Pricing oder Dual Pricing, die Verwässerungsschutzgebühr und die Sachauskehr dargestellt. Aufgrund der vorgenannten Einfügung 
werden § 17 AAB und § 20 Absätze 1 bis 3 AAB angepasst bzw. ergänzt. 
 
§ 21 AAB wird dahingehend konkretisiert, dass die Kosten auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes des OGAW-
Sondervermögens berechnet und abgegrenzt werden. Der Entnahmezeitpunkt der Kosten hat wegen der bewertungstäglichen Abgren-
zung weiterhin keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung und den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwert.  
Ferner erfolgt die Abwicklung des Sondervermögens künftig durch die Gesellschaft , die 6-monatige Kündigungsfrist entfällt. Darüber 
hinaus wird klargestellt, dass Anlagegrenzen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden müssen. Hierdurch ergeben sich 
ferner Änderungen in §§ 22 und 23 AAB. § 24 AAB, der die Abwicklung des OGAW-Sondervermögens durch die Verwahrstelle in anderen 
Fällen als durch Kündigung durch die Gesellschaft regelt, wird neu aufgenommen. 
 
Mit der Neueinfügung des § 26 Absatz 4 Satz 2 AAB wird klargestellt, dass mit Zustimmung der BaFin auch ein früherer Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Anlagebedingungen bestimmt werden kann, soweit es sich um eine Änderung der Kosten handelt, die den Anleger 
begünstigt. Ferner wird in § 28 AAB der Verweis auf die europäische Online-Streitbeilegungsplattform ersatzlos gestrichen. Schließlich 
werden redaktionelle Änderungen vorgenommen.  
 
Die Allgemeinen Anlagebedingungen, die für alle Wertpapierindex-Sondervermögen gleichermaßen gelten, werden angepasst und er-
halten den nachfolgenden Wortlaut: 

*** 
 
Die Überschrift von § 17 AAB wird aktualisiert. § 17 Absatz 3 AAB wird geändert und § 17 Absatz 4 AAB angepasst. 
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Aussetzung 
(…) 
3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen, soweit nachstehend oder in den BAB nichts Abwei-

chendes geregelt ist. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.  

4. Der Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe und Rücknahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außerge-
wöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen las-
sen. 

(…) 
 

*** 
 
§ 18 wird neu eingefügt und erhält folgenden Wortlaut: 
§ 18 Abspaltung illiquider Anlagen 
Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger des OGAW-Sondervermögens illiquide Anlagen abspalten. 

 
*** 

 
§ 19 wird neu eingefügt und erhält folgenden Wortlaut: 
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§ 19 Liquiditätsmanagementinstrumente 
 
1. Die Gesellschaft nutzt mindestens zwei der folgenden Liquiditätsmanagementinstrumente. Sie bestimmt in den BAB, welche Liqui-

ditätsmanagementinstrumente für das OGAW-Sondervermögen verwendet werden. 
a) Rücknahmebeschränkung 

Die Gesellschaft darf das Recht der Anleger auf Rückgabe ihrer Anteile vorübergehend und teilweise beschränken, so dass die 
Anleger nur einen bestimmten Teil ihrer Anteile zurückgeben können. 

b) Verlängerung der Rückgabefrist 
Die Gesellschaft darf die Rückgabefrist verlängern. 

c) Rückgabegebühr 
Die Gesellschaft darf eine Rückgabegebühr innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite erheben, die unter Berücksichtigung der 
Liquiditätskosten von den Anlegern bei der Rückgabe von Anteilen an das OGAW-Sondervermögen gezahlt und mit der si-
chergestellt wird, dass Anleger, die im OGAW-Sondervermögen verbleiben, nicht unangemessen benachteiligt werden. 

d) Swing Pricing oder Dual Pricing 
Die Gesellschaft darf Swing Pricing oder Dual Pricing nutzen, Swing Pricing ist ein im Voraus festgelegter Mechanismus, bei 
dem der Nettoinventarwert der Anteile des OGAW-Sondervermögens durch Anwendung eines Faktors („Swing-Faktor“), der 
die Liquiditätskosten berücksichtigt, angepasst wird. Dual Pricing ist ein im Voraus festgelegter Mechanismus, bei dem die 
Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteile des OGAW-Sondervermögens festgelegt werden, indem der Nettoinventar-
wert pro Anteil um einen Faktor, der die Liquiditätskosten abbildet, angepasst wird. 

e) Verwässerungsschutzgebühr 
Die Gesellschaft darf eine Verwässerungsschutzgebühr erheben, die ein Anleger bei der Ausgabe oder der Rücknahme von 
Anteilen an das OGAW-Sondervermögen zahlt, die das OGAW-Sondervermögen für die aufgrund des Umfangs dieser Trans-
aktion entstandenen Liquiditätskosten entschädigt und die sicherstellt, dass andere Anleger nicht in ungerechtfertigter Weise 
benachteiligt werden. 

f) Sachauskehr 
Die Gesellschaft darf Vermögenswerte, die vom oder für das OGAW-Sondervermögen gehalten werden, an einen professionel-
len Anleger anstelle der Auszahlung des Rücknahmepreises übertragen, um Rückgaben von Anteilen auszuführen. 

 
2. Die Gesellschaft darf neben den in Absatz 1 genannten auch weitere Instrumente zur Steuerung der Liquidität des OGAW-Sonder-

vermögens einsetzen. Die Voraussetzungen der Anwendung solcher Instrumente werden in den BAB geregelt. 
 

*** 
 

§ 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und Absatz 3 AAB werden geändert und erhalten folgenden Wortlaut: 
§ 20 Ausgabe- und Rücknahmepreise 
1. Soweit in den BAB nichts Abweichendes geregelt ist, wird zur Ermittlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile der 

Nettoinventarwert (Summe der Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich 
der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt („An-
teilwert“). 
(…) 

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüglich eines in den BAB festzusetzen-
den Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Son-
dervermögen, gegebenenfalls abzüglich eines in den BAB festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 
KAGB. Soweit in den BAB vorgesehen, können zusätzliche Gebühren als Liquiditätsmanagementinstrumente anfallen. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilerwerbs- und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilserwerbs- bzw. 
Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, soweit in den BAB nichts anderes bestimmt ist. Sofern die Gesellschaft die Rück-
nahme von Anteilen gemäß § 17 Absatz 4 aussetzt, ist der Abrechnungsstichtag für diese Rücknahmeaufträge der nach der Wieder-
aufnahme folgende Wertermittlungstag. 

(…) 
 

*** 
 
§ 21 Unterabschnitt 2 AAB wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 
§ 21 Kosten  

(…) 
Sofern die BAB des OGAW-Sondervermögens die Berechnung einer Vergütung auf einer täglichen Basis vorsehen, wird die jeweilige 
Vergütung täglich in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes des 
OGAW-Sondervermögens berechnet. Eine täglich berechnete Vergütung wird  von dem bewertungstäglich ermittelten Nettoinven-
tarwert des OGAW-Sondervermögens bewertungstäglich abgegrenzt. Bewertungstägliche Abgrenzung vom Nettoinventarwert des 
OGAW-Sondervermögens im vorgenannten Sinne bedeutet, dass die bereits ermittelte Vergütung bis zu deren Entnahme als Verbind-
lichkeit für die Ermittlung des Nettoinventarwerts berücksichtigt wird. Die Gesellschaft entnimmt dem OGAW-Sondervermögen die 
bereits abgegrenzte Vergütung zu den in den BAB angegebenen Zeitpunkten. Der Entnahmezeitpunkt hat wegen der bewertungs-
täglichen Abgrenzung keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung und den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwert. 
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(…). 
 

*** 
 
§ 22 Absatz 4 und 5 AAB werden ersatzlos gelöscht. Der zukünftige Wortlaut des § 22 AAB lautet:  
§ 22 Rechnungslegung  
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des OGAW-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht 

einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt. 
2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB 

bekannt. 
3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsge-

sellschaft übertragen oder das OGAW-Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermögen, eine 
OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den 
Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 

 
*** 

 
Die Überschrift von § 23 AAB wird aktualisiert. § 23 AAB wird angepasst und erhält folgenden Wortlaut:  
§ 23 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens durch die Gesellschaft  
1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus 

im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines 
dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. Ab Bekanntmachung ihrer Kündigung nach Satz 1 ist die Gesellschaft ver-
pflichtet, das OGAW-Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. 

2. Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. Die Verpflichtung zur Verwaltung des OGAW-
Sondervermögens endet erst, wenn die Gesellschaft das OGAW-Sondervermögen abgewickelt hat. 

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das OGAW-Sondervermögen abgewickelt hat, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, 
der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 22 Absatz 1 entspricht. 

 
*** 

 
§ 24 AAB wird neu eingefügt und erhält folgenden Wortlaut:  
§ 24 Abwicklung des OGAW-Sondervermögens durch die Verwahrstelle in anderen Fällen als durch Kündigung durch die 
Gesellschaft  
1. Im Falle der Abwicklung und Verteilung des OGAW-Sondervermögens durch die Verwahrstelle unter Wahrung der Interessen der 

Anleger nach § 100 Absatz 2 KAGB hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz 
ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr einge-
halten werden. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer 
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedin-
gungen übertragen. 

2. Wird das OGAW-Sondervermögen durch die Verwahrstelle abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die 
Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß § 22 Absatz 1 
entspricht. 

 
*** 

 
§ 26 Absatz 4 Satz 2 AAB wird ergänzt und erhält folgenden Wortlaut:  
§ 26 Änderungen der Anlagebedingungen  
(…) 
4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der 

Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung. Mit Zustim-
mung der Bundesanstalt kann ein früherer Zeitpunkt bestimmt werden, soweit es sich um eine Änderung der Kosten handelt, die den 
Anleger begünstigt. 

 
*** 

 
Zum 16. April 2026 erscheinen aktualisierte Ausgaben der jeweiligen Verkaufsprospekte der Wertpapierindex-Sondervermögen, die bei 
der Deka Investment GmbH, Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt am Main, auf Anforderung kostenfrei erhältlich oder unter www.deka-
etf.de kostenfrei abrufbar sind. 

 

Frankfurt, im April 2026 

 

Deka Investment GmbH 
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Die Geschäftsführung 
 

 


